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A) Baukostenzuschüsse  
 
1. Falls zur Versorgung eines oder mehrerer Kunden Verteilungsanlagen, die der örtlichen 

Versorgung dienen, hergestellt oder verstärkt werden müssen, ist die Ulm Netze be-
rechtigt, von den Anschlussnehmern einen Baukostenzuschuss zu verlangen. 
Der vom Anschlussnehmer für eine/n Änderung/Neuanschluss zu bezahlende BKZ be-
trägt bei einem Bemessungsstrom der Netzanschlusssicherung von 
 

Anschlussleistung   Sicherung   Preis (netto) Preis (brutto) 

≤16 kW 25 A 0,00 € 0,00 € 

≤ 22 kW 35 A 0,00 € 0,00 € 

≤ 30 kW 50 A 0,00 € 0,00 € 

≤ 39 kW 63 A 0,00 € 0,00 € 

≤ 50 kW 80 A 0,00 € 0,00 € 

≤ 62 kW 100 A 720,00 € 856,80 € 

≤ 78 kW 125 A 1.680,00 € 1.999,20 € 

≤ 100 kW 160 A 3.000,00 € 3.570,00 € 

≤ 120 kW 200 A 4.200,00 € 4.998,00 € 

 
 Bei Anschlüssen >120 kW 60 €/kW netto (abzgl. 50kW) 
 
 Gemäß § 11 Abs. 3 NAV wird ein BKZ nur für den Teil der Leistungsanforderung erho-

ben, der eine Leistungsanforderung von 50 kW übersteigt. 
 
 
 

B) Hausanschlusskosten bei Neuanschlüssen 
  

 
1. Für Kabelneuanschlüsse, einschließlich Erstinbetriebsetzung und Tiefbauarbeiten mit 

einer Absicherung  
 

 
Bis 3 x 100 A  
(Grundbetrag) Euro 1.902,00 (2.263,38) 
 
für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund  
mit Oberfläche Euro 139,00 (165,41) 
ohne Oberfläche Euro 45,00 (53,55) 
 
 

2. Ermäßigung der Netzanschlusskosten mit Erstinbetriebsetzung und Tiefbauarbeiten 
bei Leitungskoordination: 
Bei der Verlegung des Kabels in einen gemeinsamen Leitungsgraben mit Erdgas- oder Trink-
wasserleitungen und Ausführung des Tiefbaus durch die Ulm Netze ergeben sich folgende 
Preise: 

 
Bis 3 x 100 A  
(Grundbetrag) Euro 1.650,00 (1.963,50) 
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für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund  
mit Oberfläche Euro 55,00 (65,45) 
ohne Oberfläche Euro 32,00 (38,08) 

 

 
3. Für Kabelanschlüsse mit Erstinbetriebsetzung, ohne Tiefbauarbeiten 

Nur für Anschlüsse, bei welchen der Kunde die Tiefbauarbeiten im Einvernehmen und nach den 
Angaben der Ulm Netze komplett selbst ausführt. 
 

Bis 3 x 100 A  
(Grundbetrag) Euro 982,00 (1.168,58) 
 
für jeden Meter Leitungslänge auf Privatgrund Euro 14,00 (16,66) 
 

  
 

4. Freileitungsanschlüsse mit Erstinbetriebsetzung 
Für einen Anschluss bis 100A 
 
Als Dachständeranschluss in der Verteilerleitung Euro 1.363,00 (1.621,97) 
Je Anschlussfeld Euro 492,00 (585,48)  
Je Regelfeld Euro 1.651,00 (1.964,69) 
 

 
5. Muss der bestehende Freileitungsanschluss aufgrund einer Baumaßnahme getrennt 

werden, so betragen die Kosten 
 
Als Dachständeranschluss in der Verteilerleitung Euro 1.363,00 (1.621,97) 
 
 

6. Muss der bestehende Netzanschluss aufgrund einer Baumaßnahme getrennt werden, 
so betragen die Kosten 
 
Baugrube mit Oberfläche Euro 1.724,00 (2.051,56) 
Baugrube ohne Oberfläche Euro 1.543,00 (1.836,17) 
Abtrennung ohne Tiefbauarbeiten Euro 811,00 (965,09) 
 
Außerbetriebnahme im Gebäude Euro 86,00 (102,34) 
(vorübergehende Stilllegung) 
 
Baufeldfreimachung / Versetzung Euro 2.727,00 (3.245,13) 
(Entfernung und Wiederherstellung des Freileitungsanschlusses) 

  
7. Netzanschlüsse, die nach Art, Dimension oder Lage von üblichen Netzanschlüssen ab-

weichen, werden vorab kalkuliert und aufwandgerecht berechnet. 
 

8. Für die Veränderung eines bestehenden Netzanschlusses auf Veranlassung des Kun-
den werden vorab kalkuliert und aufwandgerecht berechnet. 

 
9. Vom Anschlussnehmer oder einem Dritten veranlassten Arbeiten an Freileitungen und 

den dazugehörigen Anlagen werden berechnet 
 

• Grundpauschale Euro 404,00 (480,76) 
 

• Vorhalten Isolation Freileitung je  Euro / Monat 
angefangenen Monat Euro 33,00 (39,27) 
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• Zusätzlich bei Dachverwahrungstausch Euro 188,00 (223,72) 
z.B. bei einer Neueindeckung des Daches für 
erforderliche Abdichtungsmaßnahmen 

 
10. Inbetriebsetzung einer Anlage Euro 88,00 (104,72) 

 
11. Kosten für eine erneute Anfahrt Euro 88,00 (104,72) 

 
12. Kosten für den Ersatz bzw. die Auswechslung Euro 88,00 (104,72) 

von Netzanschlusssicherungen, Verplombung 
 

13. Überprüfung des Netzanschlusses Kosten nach Aufwand 
 

  
 
C) Kosten bei Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme des Netzzuganges 

 
Es werden berechnet 

 
1. Ab der zweiten schriftlichen Zahlungsaufforderung 

Je Zahlungsaufforderung Euro 2,00 (2,00) 
 

2. Für jede nicht eingelöste Lastschrift Euro nach Aufwand1 
 

3. Für jeden Einsatz eines Beauftragten der Ulm Netze 
werden berechnet: 
 

• Zustellung Sperrankündigung durch Boten Euro 10,002 (11,90)3 

• Aufgrund sonstiger Veranlassung durch den 
 Kunden, z. B. vergebliche Terminvereinbarung Euro 32,002 (38,08)3 

• Zum Einzug eines Betrages Euro 32,002 (38,08)3 

• Zur Einstellung der Versorgung Euro 75,002 (89,25)3 

• Zur Wiederaufnahme der Versorgung Euro 75,002 (89,25) 3 
 

Bei Einsatz auf Veranlassung des Kunden außerhalb der üblichen Arbeitszeit wird 
nach tatsächlichem Kostenaufwand abgerechnet. 

 
D) Kostenstand, Umsatzsteuer 
 

Die vorgenannten Beträge entsprechen dem Preisstand 01.01.2026. 
Die Bruttowerte einschließlich Umsatzsteuer sind fett gedruckt ausgewiesen. 
 

 
1 die von den Geldinstituten ggf. erhobenen Beträge zzgl. interner Aufwand werden in Rechnung gestellt 
2 nach § 24 (1) und (2) NAV gegenüber Letztverbrauchern 
3 auf Anweisung eines Lieferanten, § 24 (3) NAV 

 

 

 


